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VerordnungVerordnung

Am 1.8.2017 tritt die 
neue Gewerbeabfall-Verordnung in Kraft. 
Demnach müssen die einzelnen Wertstofffraktionen 
getrennt gehalten und die entsprechende Verwer-
tung nachgewiesen werden.

Erzeuger und Besitzer gewerblicher Siedlungs-
abfälle und bestimmter Bau- und Abbruchabfälle 
sind deshalb verpflichtet, die Getrennthaltung zu 
dokumentieren. 

Sollte die getrennte Sammlung technisch nicht 
möglich sein (z.B. weil zu wenig Platz vorhanden 
ist) oder wenn diese wirtschaftlich nicht zumut-
bar ist (zu hohe Kosten für getrennte Sammlung), 
muss dies ebenfalls dokumentiert werden.

Die Dokumentation erfolgt über Lagepläne, Licht-
bilder, Liefer- und Wiegescheine.

Die neue Verordnung gilt für 
gewerbliche Siedlungsabfälle sowie 
Bau- und Abbruchabfälle



ServiceUnser Service für Sie

Gewerbliche 
Siedlungsabfälle

Bau- und 
Abbruchsabfälle

 1 Papier, Pappe, Karton Glas

 2 Glas Kunststoff

 3 Kunststoff Metalle, Legierungen

 4 Metalle Holz

 5 Holz Dämmmaterial

 6 Textilien Bitumengemische

 7 Bioabfälle Baustoff auf 
Gipsbasis

 8 weitere, ähnliche 
Abfallfraktionen

Beton

 9 Ziegel

10 Fliesen und Keramik

Zu kompliziert und aufwändig?
Die neue Gewerbeabfall-Verordnung ist nicht 
einfach zu verstehen, schwierig zu erfüllen und 
verursacht außerdem Mühe und Kosten.
Wir entlasten Sie durch die richtige Beratung 
und zeigen Ihnen die für Sie umsetzbaren Mög-
lichkeiten und Lösungen. 
Bei der Planung und Umsetzung unterstützen wir 
Sie gerne und erstellen für Sie die erforderlichen 
Dokumentationen.

Anruf genügt und wir kommen zu Ihnen.

Wertstofffraktionen trennen und verwerten

Wir unterstützen Sie gern.
Anruf genügt: 07143-8953-0



Eugen Mayer GmbH & Co. KG 
Max-Eyth-Str. 13
74366 Kirchheim am Neckar 

Tel. 07143-8953-0
Fax 07143-8953-290

E-Mail info@mayer-kirchheim.de
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